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Bekanntmachungen der Departemente und der Ämter 

 
Vernehmlassungsverfahren 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats 
zur Bekämpfung des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz 
über den ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG) 
Die Konvention sieht gegenüber dem von der Schweiz bereits ratifizierten UNO-
Protokoll zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels in den Bereichen 
Opfer- und Zeugenschutz verbindlichere Bestimmungen sowie einen unabhängigen 
Überwachungsmechanismus vor. Die schweizerische Rechtsordnung steht mit dem 
Inhalt des Übereinkommens weitgehend in Einklang. Regelungsbedarf besteht im 
Bereich des ausserprozessualen Zeugenschutzes für erheblich gefährdete Verfah-
rensbeteiligte. Der Gesetzesentwurf soll die Lücke schliessen und schafft die Struk-
turen und rechtlichen Grundlagen für die Durchführung von Zeugenschutzprogram-
men. 
Vernehmlassungsfrist: 15. März 2010 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei:  
Bundesamt für Polizei (fedpol), Stab/Rechtsdienst und Datenschutz,  
Nussbaumstrasse 29, 3003 Bern, Telefon 031 324 07 86, Fax 031 324 03 62 
www.fedpol.admin.ch 
Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 
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